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Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in 
der in der z.Z. gültigen Fassung enthalten sind oder aufgrund der 
ThürKO erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist die Ver-
letzung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 21 (4) Satz 1 ThürKO).
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind. Wurde eine Verletzung nach § 21 (4) Satz 1 ThürKO gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in § 21 (4) Satz 1 Thür-
KO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

gez. Steinecke
Bürgermeister

 

 Übersichtsplan zum räumlichen Geltungsbereich des Plangebietes

Planverfahren zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 10 „Honigäcker II“ (OT Hau-
röden) der Gemeinde Am Ohmberg

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß 
§ 3 (2) BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Am Ohmberg hat in seiner Sit-
zung am 17.05.2022 den Beschluss zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 10 „Honigäcker II“ (OT Hauröden) der Gemeinde 
Am Ohmberg gefasst und das gesetzlich erforderliche Planver-
fahren damit eingeleitet.
Die Lage des Plangebietes in der Ortslage sowie die Grenze des 
räumlichen Geltungsbereiches sind aus den mitveröffentlichten 
Übersichtsplänen ersichtlich.

Redaktionsschluss- und Erscheinungstermin 
für die nächste Ausgabe

Redaktionsschluss: Donnerstag 14. Juli 2022
Erscheinungstermin: Freitag 22. Juli 2022

Tel.: 036077/9390-15
Fax: 036077/9390-29
E-Mail: ohmbergbote@lg-am-ohmberg.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

gemäß § 10 (3) i. V. m. § 35 (6) BauGB

Planverfahren zur Aufstellung der Außenbereichssatzung 
„Neubleicherode“ der Gemeinde Am Ohmberg gemäß § 35 
(6) BauGB
Im Ergebnis des gesetzlich durchgeführten Planverfahrens zur 
Aufstellung der Außenbereichssatzung „Neubleicherode“ der 
Gemeinde Am Ohmberg gemäß § 35 (6) BauGB hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Am Ohmberg in seiner Sitzung am 
10.02.2022 den Abwägungs- und Satzungsbeschluss gefasst.
Die erforderlichen Plan- und Verfahrensunterlagen wurden dem 
Landratsamt Eichsfeld mit Schreiben vom 04.05.2022 zur Anzei-
ge vorgelegt.
Gemäß Schreiben vom: 18.05.2022, Geschäftszeichen: 
15.11802.001 wurden seitens des Landratsamtes Eichsfeld be-
züglich des durchgeführten Planverfahrens zur Aufstellung der 
Außenbereichssatzung „Neubleicherode“ der Gemeinde Am 
Ohmberg keine Beanstandungen geltend gemacht. Der o.g. Sat-
zungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Damit tritt die o.a. Satzung gemäß § 10 (3) BauGB und § 21 
(2) und (3) ThürKO i.V.m. § 2 (3) ThürBekVO in Kraft.

Jedermann kann die Planunterlagen und die Begründung dazu 
ab diesem Tag an nachfolgender Stelle einsehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangen:
im Bauverwaltungsamt der Gemeinde Am Ohmberg, Bi-
schofferöder Hauptstraße 11, Raum 03, 37345 Am Ohmberg

Öffnungszeiten:

Montag - 13.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Gemäß § 215 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der verbindlichen 
und der vorbereitenden Bauleitplanung und nach § 214 (3) Satz 
2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges gemäß 
§ 215 (1) BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 
von einem Jahr seit Bekanntmachung der Außenbereichssat-
zung „Neubleicherode“ der Gemeinde Am Ohmberg schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Am Ohmberg unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a BauGB beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung 
durch die o.a. Satzung und über das Erlöschen von etwaigen 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
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Telefonanschlüsse und Zuständigkeiten in der Gemeinde 
Am Ohmberg

Verwaltung im OT Großbodungen, Fleckenstraße 49
Fax: .............................................................. 036077 – 9390 – 29
Bürgermeister der Gemeinde Am Ohmberg:
Herr Steinecke  ............................................................ 9390 – 11
............................................ buergermeister@lg-am-ohmberg.de
Bürgerbüro/Fischereischeine/Versicherungen/Sitzungs-
dienst
Frau Gerloff  ................................................................93 90 – 10
............................................... buergerbuero@lg-am-ohmberg.de
Einwohnermeldeamt/Amtsblatt
Frau Müller  .................................................................. 9390 – 15
............................................... buergerbuero@lg-am-ohmberg.de
Ordnungsamt
Frau Freitag  ................................................................  9390 - 14
................................................ordnungsamt@lg-am-ohmberg.de
Friedhofswesen
Frau Truthmann ........................................................... 9390 – 13
............................................ friedhofswesen@lg-am-ohmberg.de
Hauptamt/Kindergarten
Frau Palau  ..................................................................  9390 - 13
..................................................... hauptamt@lg-am-ohmberg.de
Verwaltung im OT Bischofferode, Hauptstraße 11
Kämmerei
Frau Kröner  ................................................................. 9390 – 20
...................................................kaemmerei@lg-am-ohmberg.de
Steuern und Abgaben/Liegenschaften
Frau Hartmann  ........................................................... 9390 – 21
l ............................................. iegenschaften@lg-am-ohmberg.de
Kassenleiterin
Frau Blume  ................................................................. 9390 – 24
........................................................... kasse@lg-am-ohmberg.de
Bauverwaltung
Frau Mumdey  .............................................................. 9390 – 22
..................................... bauverwaltungsamt@lg-am-ohmberg.de
Bauverwaltung/Fördermittel
Herr Steinecke  ............................................................ 9390 – 23
..................................... bauverwaltungsamt@lg-am-ohmberg.de

Sprechzeiten der Ortschaftsbürgermeister

Anschrift: Ortschaftsbürgermeister Bischofferode
Karl-Josef Wand
Bischofferode
Bischofferöder Hauptstraße 11
37345 Am Ohmberg

Telefon: 036077/9390-25
Sprechzeit: Mittwoch von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Anschrift: Ortschaftsbürgermeister Großbodungen
Heiko Steinecke
Großbodungen
Fleckenstraße 49
37345 Am Ohmberg

Telefon: 036077/9390-12
Sprechzeit: Donnerstag von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Anschrift: Ortschaftsbürgermeister Neustadt
Hermann Richardt
Neustadt
Hauptstraße 30
37345 Am Ohmberg

Telefon: 036077/20267
Sprechzeit: Dienstag von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Auf Grund der aktuellen Situation bitten wir Sie vorab Termi-
ne zu vereinbaren!!!

Telefonnummern unserer kommunalen 
Kindertagesstätten:
Kommunaler Kindergarten „Pusteblume“
OT Großbodungen, Chaussee 59  ...................... 036077 /20424

Wesentliches Ziel der Planung:
Anlass des vorliegenden Bebauungsplans ist die Schaffung ei-
ner neuen Wohnbaufläche am nördlichen Ortsrand von Haurö-
den. Ziel ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes 
(WA) gemäß § 4 BauNVO. Es handelt sich um eine Fläche von 
ca. 3.565 m² und ist somit von geringer Größe. Die Erschließung 
erfolgt über die Straße „Honigäcker“, welche als landwirtschaftli-
cher Weg weiter in den Ortsteil Neubleicherode führt.
Der Gemeinderat Am Ohmberg hat in seiner Sitzung am 
17.05.2022 den Entwurf des Bebauungsplanes gebilligt und die 
öffentliche Auslegung der Planunterlagen beschlossen.
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 „Honigäcker II“ (OT 
Hauröden), bestehend aus der Planzeichnung sowie den text-
lichen Festsetzungen und der Begründung einschließlich aller 
Anlagen, in der Fassung von April 2022 werden:

vom 13.06.2022 bis 15.07.2022
öffentlich im Internet als Download unter der Adresse www.lg-
am-ohmberg.de bereitgestellt
https://am-ohmberg.de/verwaltung/aktuelles/öffentliche-be-
kanntmachungen/aktuelle-bebauungsplanverfahren

Entsprechend § 3 (2) PlanSiG werden die o.g. Planungsunter-
lagen als zusätzliches Informationsangebot an nachfolgender 
Stelle innerhalb der Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich 
ausgelegt; fachliche und inhaltliche Erläuterungen und Auskünf-
te zur o.a. Planung sind innerhalb der Öffnungszeiten und nach 
gesonderter Terminabsprache möglich:

im Bauverwaltungsamt der Gemeinde Am Ohmberg, Bi-
schofferöder Hauptstraße 11, Raum 03, 37345 Am Ohmberg

Öffnungszeiten:
Montag - 13.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr -

Stellungnahmen können von jedermann während der Ausle-
gungsfrist schriftlich oder während der Öffnungszeiten mündlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden.

Weiterhin sind die zurzeit geltenden Bestimmungen und Ver-
ordnungen zur weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie 
zu beachten.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung der Ge-
meinde Am Ohmberg unberücksichtigt bleiben können.

Am Ohmberg, 24.05.2022
gez. Steinecke
Bürgermeister

Informationen 
aus der Gemeinde Am Ohmberg

Öffnungszeiten der Gemeinde Am Ohmberg

Montag: 13:00 – 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr

Sprechzeiten der Friedhofsverwaltung

Dienstag: 13:30 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag: 8:30 Uhr - 11:00 Uhr
Die Friedhofsverwaltung für die Gemeinde Am Ohmberg sitzt im 
OT Großbodungen, Fleckenstraße 49



Ohmbergbote - 4 - Nr. 6/2022

Kirchliche Nachrichten

Gottesdiensttermine im Pfarrbezirk 
Großbodungen

Sonntag Hauröden 09:30 Uhr
26. Juni Großbodungen 11:00 Uhr
Samstag Haynrode mit Taufe 14:00 Uhr
2. Juli und Jubiläumsfest

Großbodungen 17:00 Uhr
Bläsermusik mit dem Jubiläumschor
Gemütliches Beisammensein
ab 19:00 Uhr

Sonntag Großbodungen Festgottesdienst 13:30 Uhr
3. Juli 60 + 1 Jahre Posaunenchor
Sonntag Wallrode 09:30 Uhr
10. Juli Großbodungen mit Taufe 11:00 Uhr
Sonntag Hauröden 09:30 Uhr
17. Juli Haynrode 11:00 Uhr
Sonntag Wallrode 09:30 Uhr
31. Juli Großbodungen 11:00 Uhr

Katholische Pfarrgemeinde „St. Marien“ 
Bischofferode

Sonntag 26.06.22 Patronatsfest Holungen
18:00 Uhr Neustadt, Samstag Vorabendmesse
08:30 Uhr Bischofferode, Heilige Messe
10:00 Uhr Holungen, Hochamt zum Patronatsfest 

anschl Prozession
Sonntag 03.07.22 14. Sonntag im Jahreskreis
18:00 Uhr Holungen, Samstag Vorabendmesse
09:00 Uhr Neustadt, Heilige Messe
10:30 Uhr Bischofferode, Hochamt
Sonntag 10.07.22 15. Sonntag im Jahreskreis
18:00 Uhr Neustadt, Samstag Vorabendmesse
09:00 Uhr Holungen, Heilige Messe
10:30 Uhr Bischofferode, Hochamt
Sonntag 17.07.22 16. Sonntag im Jahreskreis
18:00 Uhr Holungen, Samstag Vorabendmesse
09:00 Uhr Neustadt, Heilige Messe
10:30 Uhr Bischofferode, Hochamt
Sonntag 24.07.22 17. Sonntag im Jahreskreis
18:00 Uhr Neustadt, Samstag Vorabendmesse
09:00 Uhr Holungen, Heilige Messe
10:30 Uhr Bischofferode, Hochamt

Weitere Termine und Informationen:

26.6 Kleine Kirmes in Holungen zum Patronatsfest
18. – 22.7 RKW in Bischofferode und Holungen

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite
www.sankt-marien-bischofferode.de

** Änderungen vorbehalten.
Bitte auf aktuelle Vermeldungen achten **

Informationen des Wasser- und Abwas-
serzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“

Bereitschaftsdienst für Juli 2022

Kontakt:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

036076 569-0 (24 h)
036076 569-32
service@waz-ek.de
www.waz-ek.de

Geschäftszeiten:
Montag 13:30 – 15:30 Uhr

Kontaktbereichsbeamter der Landgemeinde 
Am Ohmberg

Anschrift: Polizeihauptmeister Müller
Großbodungen
Fleckenstraße 49
37345 Am Ohmberg

Sprechzeit:
Seit dem 09.02.2021 ist Herr Müller der neue Kontaktbereichsbeam-
te (KoBB) für die Landgemeinden Am Ohmberg und Sonnenstein
Herr Müller ist für die Einwohner:innen beider Kommunen der 
Ansprechpartner in allen polizeilichen Angelegenheiten. Momen-
tan finden aufgrund der Corona-Pandemie keine Sprechzeiten 
des Kontaktbereichsbeamten statt.

Sollten Sie polizeiliche Anliegen oder Sachverhalte haben können 
Sie gern einen Termin unter der Tel: 0152 54872239 vereinbaren.
Bei dringenden Angelegenheiten rufen Sie bitte die 110 an.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Polizeiinspektion 
Eichsfeld in Heiligenstadt.

Anschrift: Petristraße 3, 37308 Heiligenstadt
Tel: 03606 6510

Informationen 
aus der Ortschaft Großbodungen

Die Freiwillige Feuerwehr Wallrode informiert:

Am 25.06.2022 ab 13.00 Uhr

wollen wir einen Wettkampf in der Disziplin 
„Löschangriff nach DDR – Standard“ mit allen 
angereisten Männer- und Jugendmannschaften 
durchführen.
Hierzu sind alle Feuerwehrfreunde 
herzlich eingeladen.
Bei viel Spaß, einer kleinen musikalischen Unter-

haltung rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Wallrode, hoffen 
wir auf gutes Wetter, vielen Besucher und guter Stimmung. Für 
das leibliche Wohl während des Wettkampfes und danach wird 
bestens gesorgt sein.

Posaunenchorjubiläum
Herr Gott, wir danken dir mit Orgeln und Trompeten,
mit Harfen, Zimbelschall, Posaunen, Geigen, Flöten;

Und was nur Odem hat, ertön jetzt für und für:
Herr Gott, dich loben wir,
Herr Gott, wir danken dir.

Der Posaunenchor Großbodungen feiert sein 60+1 Jubiläum 
und lädt dazu alle recht herzlich ein. Gemeinsam mit langjähri-
gen Freunden und Partnern sowie der Kirchengemeinde wollen 
wir dieses besondere Jubiläum am 2. und 3. Juli 2022 feiern. Wir 
freuen uns auf ein musikalisches Wochenende mit vielen Überra-
schungen sowie das Musizieren mit eingeladenen Chören.
Feiern Sie mit uns, wir laden alle dazu recht herzlich ein und 
freuen uns auf Ihr Kommen.

Mit herzlichem Bläsergruß
der Posaunenchor und die Chorleiterin Mirijam Leha

Programm am 2./3. Juli 2022:

Samstag, 2. Juli 2022
17:00 Uhr Bläsermusik mit dem Jubiläumschor und der Du-

delsack Band „Sondershäuser Pipes & Drums“ in 
der St. Petri Kirche Großbodungen

ab 19:00 Uhr Gemütliches Beisammensein auf dem
„Märchenwald“ mit der Blechbläserband „Walka-
bees“ aus Berlin

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Sonntag, 3. Juli 2022
13:30 Uhr Festgottesdienst mit dem Jubiläumschor und 

Freunden
Je nach Wetterlage auf dem Schlossplatz oder in 
der St. Petri Kirche Großbodungen

anschließend Kaffeetrinken auf dem „Märchenwald“
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Einen kleinen Einblick in den Alltag der Wanderschäfer bieten 
Freundschaftshüten wie die der AAH Landesverbände Nieder-
sachsen und Nordrhein Westfalen. Spannende Wettbewerbe, die 
das Können von Hunden und Schäfern demonstrieren, eine gro-
ße Schafherde über einen Parcours zu leiten, Flächen abweiden 
zu lassen und Hindernisse zu bewältigen. Der Sieger dieses Hü-
tens erhält den Wanderpokal, den Schäfermeister Martin Winz 
aus Sachsen-Anhalt gestiftet hat. Große Streuobstwiese gegen-
über dem Besucherparkplatz. Eintritt frei.
Weitere Angebote unter: www.sielmann-stiftung.de/veranstaltungen
Information:
Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum, Sielmann-Weg 1,
37115 Duderstadt, Tel. 05527 914-208, 
besucherservice@sielmann-stiftung.de.

Einladung zum 750-jährigen Ortsjubiläum 
und den 31. Eichsfeldtagen in Ershausen
Ershausen und der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld 
(HVE) als touristischer Dachverband des gesamten Eichsfeldes 
laden in diesem Jahr herzlich zu den Eichsfeldtagen vom 15. bis 
26. Juni 2022 nach Ershausen ein.
In langer Tradition schon stärken die Eichsfeldtage das Heimat-
gefühl und die regionale Identität. Dabei stehen auch die Pflege 
des eichsfeldischen Brauchtums und die Kontaktpflege über die 
Region hinaus im Vordergrund.
Das Fest der Eichsfelder wird im Abstand von ca. zwei bis drei 
Jahren vergeben. Die für das Jahr 2020 geplanten und durch die 
Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verschobenen Eichsfeldtage in 
Obernfeld mussten letztlich aufgrund der pandemischen Lage 
leider abgesagt werden. Die ersten Eichsfelder Heimattage fan-
den bereits 1995 statt.
Die Eichsfeldtage stehen fast immer mit einem örtlichen Jubilä-
um in Zusammenhang. So finden die Festivitäten im Rahmen der 
750-jährigen Jubiläums von Ershausen statt. Urkundlich wird der 
Ort am 22. Juni 1272 erstmals genannt und mehrfach sind vom 
13. bis ins 15. Jahrhundert Adlige und Ritter mit Bezug zum Ort 
in den Quellen verzeichnet.
Der Ortsteilbürgermeister Sebastian Wagner und das Festkomitee 
haben für dieses Jubiläum ein vielfaltiges Programm aufgestellt.
An verschiedenen Orten werden Führungen angeboten und es 
gibt Historisches in Erfahrung zu bringen. Für die Besucher gibt 
es Kulinarisches, Musik und Mitmachaktionen. Der Tag der offe-
nen Höfe & Gärten lädt die Gartenfreunde nach Ershausen ein.
Mit der MDR Jump Sommer Open Air Night am Freitag, den 25. 
Juni, steht ein weiteres Highlight auf dem Programm. Feierlich 
eröffnet wird die 750 Jahrfeier am Freitag, den 17. Juni, durch 
drei Kanonenschüsse und anschließendem Festakt um 18.30 
Uhr. Ab 22.00 Uhr spielt die Tanzband Thanas Hits der letzten 
Jahrzehnte. Ershausen feiert unter Motto: Gemeinschaft erleben 
– für Groß und Klein!
Die 750-Jahrfeier und die Eichsfeldtage stehen unter der Schirm-
herrschaft von Landrat Dr. Werner Henning.
Wir freuen uns, Sie auf den Eichsfeldtagen im Jahr 2022 bei uns 
in Ershausen begrüßen zu können!

Mit herzlichen Grüßen und in Eichsfelder Verbundenheit
Sebastian Wagner
Ortsteilbürgermeister Ershausen
und
Gerold Wucherpfennig
Vorsitzender Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld e.V.
Tel. 03605 / 2006760 oder per Mail an info@eichsfeld.de.

Dienstag und Freitag 09:30 – 11:45 Uhr
Donnerstag 09:30 – 11:45 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr
Bei Verhinderung bitte die Rettungsleitstelle des Landkrei-
ses Eichsfeld unter 03606 5066780 kontaktieren.

Ihr Wasser- und Abwasserzweckverband
„Eichsfelder Kessel“
Breitenworbiser Straße 1
37355 Niederorschel

Rund um Familie,  
Gesundheit & Soziales

Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg
Kefferhäuser Straße 24, 37351 Dingelstädt
Anmeldung unter: Tel. 036075 690072
www.kerbscher-berg.de
E-Mail: familienzentrum@kerbscher-berg.de

Juni 2022
Sa, 25.06.
10.00 Uhr Dunstan Babysprache Workshop - für werden-

de Eltern oder Eltern mit Neugeborenen bis 12 
Wochen - verstehen der Grundbedürfnisse des 
Babys, Anmeldung unter Barbara Mößner 0151 
21225037 oder barbara.moessner@babyzeichen-
sprache.com
B. Mößner

Sa, 25.06.
10.00 Uhr Nähkurs (besonders für Mütter und Töchter)

M. Dölle
Sa, 25.06.
15.00 Uhr Nachmittag für Alleinerziehende

A. Hagedorn
Mo, 27.06.
16.00 Uhr Info rund um die Schwangerschaft

A. Hagedorn
Juli 2022
Fr 01.07.
20.30 Uhr Sommerfilm im Klostergarten
Mi 06.07.
09.00 Uhr Stilltreff – online

B. Gemein
Fr, 08.07.
18.00 Uhr Zeltwochenende für Väter mit Kindern

T. Gremler/P.Schröter
Di, 12.07.
10.00 Uhr Dunstan Babysprache Workshop - für werden-

de Eltern oder Eltern mit Neugeborenen bis 12 
Wochen - verstehen der Grundbedürfnisse des 
Babys, Anmeldung unter Barbara Mößner 0151 
21225037 oder barbara.moessner@babyzeichen-
sprache.com
B. Mößner

Fr, 22.07.
18.00 Uhr Zeltwochenende für Familien

T. Gremler/P.Schröter

Tipps, Termine

Natur-Erlebniszentrum Gut Herbigshagen

Veranstaltungen Juli 2022

Sonntag, 10. Juli, 9:00 – 17:00 Uhr
Freundschaftshüten Arbeitsgemeinschaft Altdeutscher Hü-
tehunde (AAH))
Wer kennt sie: die Harzer Füchse, Gelbbacken oder Schafpudel? 
Diese Hunde ziehen noch heute mit den Wanderschäfern durch 
das Land, um mit den Schafen die Landschaft zu pflegen und zu 
erhalten.
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Sonstiges

Stellenausschreibung der Gemeinde Sonnenstein
Die Gemeinde Sonnenstein beabsichtigt zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Stelle der

Haupt- und Personalamtsleitung (m/w/d)

in der Gemeindeverwaltung Sonnenstein zu besetzen. Die Be-
schäftigung erfolgt zunächst in Teilzeitbeschäftigung (30 Stun-
den/Woche). Es besteht künftig die Möglichkeit der Vollbeschäf-
tigung.

Das Aufgabengebiet umfasst folgende Schwerpunkte:
- Leitungsaufgaben Hauptamt (Überwachung der Aufgabe-

nerledigung im Hauptamt, u.a. der Aufgabengebiete Per-
sonalwesen, Einwohnermeldeamt, Öffentlichkeitsarbeit, 
Sicherheit und Ordnung)

- Eigenständige Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten 
u.a. Kommunal-, Personal-, Satzungsrecht, Verträge u.Ä.

- Hauptverantwortlichkeit bei der Organisation und Durchfüh-
rung von Wahlen (Aufgaben zur Vorbereitung / Durchfüh-
rung von Wahlen wahrnehmen und anweisen/koordinieren)

- Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin in allen 
Belangen der allgemeinen Verwaltung

- Stellvertretung Standesamt
- Organisation der Verwaltung (Klärung organisatorischer 

Fragen, Erstellung Organisationspläne, Stellenbeschrei-
bungen, Stellenbewertungen, Stellenpläne)

- Weiterentwicklung der Digitalisierung der Verwaltung
- Datenschutz und Datensicherheit
- Erarbeitung von Dienstvereinbarungen und Dienstanwei-

sungen
- Presse- und Internetveröffentlichungen der Gemeinde an-

fertigen/anweisen/überwachen
- Leitungsaufgaben Personalamt (Bearbeitung personalwirt-

schaftlicher Angelegenheiten der Beschäftigten der Verwal-
tung, des Bauhofes und des kommunalen Kindergartens; 
Planung des Personaleinsatzes, Zusammenarbeit mit dem 
Personalrat, Planung der Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men, Personalbeschaffung, Abwicklung von Einstellungen, Än-
derungen und Beendigungen von Arbeitsverhältnissen, Führen 
der Personalakten, Führung von Mitarbeitergesprächen)

- Ausbilder (Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten)

Der Bewerber sollte folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Laufbahnbefähigung für den gehobenen nichttechnischen 

Verwaltungsdienst oder eine gleichwertige, vergleichbare 
oder auch höherwertige Qualifikation

- fundierte Rechts- und Fachkenntnisse im Verwaltungsrecht 
sowie im Kommunal- und Arbeitsrecht

- möglichst einschlägige Berufserfahrung in verantwortlicher 
Position in der Kommunalverwaltung

- möglichst Ausbildereignung
- möglichst Eignung zum Standesbeamten gem. § 2 ThürPStV 

(Qualifizierung kann nachgeholt werden)
- ausgeprägte und vorurteilsfreie Analyse- und Urteilsfähig-

keit

- umfassende PC-Kenntnisse
- Führerschein Klasse B

Wir suchen eine überdurchschnittlich engagierte, zuverlässige und 
verantwortungsbereite Persönlichkeit mit hohem Maß an Flexibili-
tät, wirtschaftlichem Denken, Eigeninitiative, Führungskompetenz, 
Entscheidungsfreude, Bürgerfreundlichkeit und Selbständigkeit.

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen und anspruchs-
vollen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten.

Die Bereitschaft zum Dienst außerhalb der regulären Arbeitszeit 
ist aufgrund der vielfältigen Aufgaben dieser Stelle erforderlich.

Die Anstellung erfolgt entsprechend Ausbildung und beruf-
lichem Werdegang im Beschäftigungsverhältnis nach den 
Bestimmungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) bzw. nach den einschlägigen beamtenrechtlichen Be-
stimmungen. (Im Stellenplan ist vorbehaltlich einer Neubewer-
tung derzeit die Besoldungsgruppe A 10 ausgewiesen.)

Bei Rückfragen setzen Sie sich mit der Gemeindeverwaltung,
Frau Müller, Tel. Nr. 036072 83114, 
E-Mail: mueller@gemeinde-sonnenstein.de
oder der Bürgermeisterin, Frau Ertmer, Tel. Nr. 036072 83113, 
E-Mail: ertmer@gemeinde-sonnenstein.de in Verbindung.

Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbung mit aussage-
kräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, usw.) bis 
zum 10.07.2022
per Post an die

Gemeinde Sonnenstein, Personalamt, Frau Müller, 
Bahnhofstraße 12, 37345 Sonnenstein

oder per E-Mail an
bewerbung@gemeinde-sonnenstein.de

(Mailanhänge bitte ausschließlich im pdf-Format)
zu senden.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.
Aus Kostengründen werden Bewerbungsunterlagen nur mit bei-
gefügtem Freiumschlag zurückgesandt. Bitte verzichten Sie auf 
die Übersendung von Originalunterlagen.

Fahrtkosten o. Ä. können leider nicht erstattet werden.

Die eingegangenen Bewerbungen werden bei der Gemeinde 
Sonnenstein elektronisch verarbeitet. Informationen zur Verar-
beitung Ihrer Daten finden Sie auf der Homepage der Gemein-
de www.gemeinde-sonnenstein.de unter der Rubrik Daten-
schutz, Bewerbung bei der Gemeinde.

Sonnenstein, 14.06.2022
gez. Ertmer
Bürgermeisterin
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